
 

  

 
Benötigte Unterlagen zur Antragstellung 

 

Ersterteilung 

 

• Antrag 

• gültiger Personalausweis oder Reisepass 

• ein aktuelles Passfoto 

• Bescheinigung über das Sehvermögen 
(für die Klassen C1, C1E, C und CE und D1, D1E, D, DE, also Kfz über 3,5 Tonnen 
zulässigem Gesamtgewicht, ist eine ärztliche Bescheinigung über die Untersuchung des 
Sehvermögens bzw. ein Zeugnis eines Augenarztes oder eines Arztes mit der 
Zusatzbescheinigung „Arbeitsmedizin“ oder „Betriebsmedizin“ erforderlich 

• Bescheinigung über eine ärztliche Untersuchung von einem Arzt Ihrer Wahl oder einem 
Arzt mit der Zusatzbezeichnung „Arbeitsmedizin“ oder „Betriebsmedizin“  

• Nachweis der Ersten Hilfe 

• Name der ausbildenden Fahrschule 

• Nachweis über Grundqualifikation, abgeschlossene Ausbildung zum 
Berufskraftfahrer oder beschleunigte Grundqualifikation 

• die Antragsgebühr beträgt 43,40 € zzgl. 28,60 € für die Eintragung der Schlüsselzahl  
 

Verlängerung 

 

• Antrag 

• gültiger Personalausweis oder Reisepass 

• Führerschein 

• Karteikartenabschrift, sofern der bisherige Führerschein nicht in Oldenburg ausgestellt 
wurde 

• ein aktuelles Passfoto 

• Bescheinigung über das Sehvermögen (s.o. unter Ersterteilung) 

• Bescheinigung über eine ärztliche Untersuchung (s.o. unter Ersterteilung) 

• bei Verlängerung der Klasse(n) D1, D1E, D und DE zusätzlich: 

• Leistungspsychologisches Gutachten nach Anlage 5.2 der FeV ab Vollendung   
      des 50. Lebensjahres 

• Führungszeugnis (Behördenführungszeugnis, Belegart 0) 

• Weiterbildungsnachweis über 35 Stunden spätestens nach Ablauf der 
entsprechenden Fristen 10.09.2015 (D, D1E,DE) bzw. 10.09.2016 (C1, C1E, C, CE) 

• die Antragsgebühr beträgt 42,60 € zzgl. 28,60 € für die Eintragung der Schlüsselzahl  
 

Verlängerung nach Ablauf der Gültigkeit und Neuerteilung nach Entzug/Verzicht 

 

• benötigte Unterlagen siehe Verlängerung  

• bei Neuerteilungen zusätzlich ein Führungszeugnis der Belegart 0 

• Weiterbildungsnachweis über 35 Stunden ist auch in den Fällen des Erlöschens der 
Fahrerlaubnis durch Entziehung, Verzicht oder Fristablauf erforderlich 

 
 
 

Bitte denken Sie an die rechtzeitige Verlängerung Ihrer Fahrerlaubnis. 


